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Stadt Wiesmoor  - Hauptstraße 193 - 26639 Wiesmoor 

 
An die  
Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange 
(siehe Verteiler) 

Stadt Wiesmoor 
Der Bürgermeister 
Hauptstraße 193 - 26639 Wiesmoor 
 
Telefon: 04944 305-0 
Fax: 04944 305-250 
E-Mail: rathaus@wiesmoor.de 
www.wiesmoor.de 
  
Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. von 8:15 – 12:30 Uhr 
Do. auch von 14:00 -17:00 Uhr 
  
Auskunft erteilt: 
Herr Dietmar Schoon 
Zimmer 205 II. OG 
  
Durchwahl: 04944/305142 
E-Mail: dietmar.schoon@wiesmoor.de 

 

Ihr Zeichen 

 
Ihre Nachricht vom 

 
Mein Zeichen 

 FG 4.1/DSC 
Datum 

07.10.2025 
 
 
Bauleitplanung in der Stadt Wiesmoor – Beteiligung der Öffentlichkeit; 
Hier: 10. Änderung des Bebauungsplans C 3 „Ottermeer“ -Bestattung unter Bäumen- 
 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und 
Benachrichtigung gem. § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange über die öffentliche Auslegung 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Verwaltungsausschuss der Stadt Wiesmoor beschloss in seiner Sitzung am 15.09.2025 gemäß 
§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die 10. Änderung des Bebauungsplans C 3. Der Auslegungs-
beschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde ebenfalls am 15.09.2025 gefasst.  
Der Geltungsbereich der zukünftigen 10. Änderung des Bebauungsplans C 3 umfasst eine Teilfläche des 
Flurstücks 21/2 der Flur 16 der Gemarkung Wiesmoor nordwestlich der Hauptstraße B436 sowie 
südwestlich der Straße „Am Stadion“.  
 
Zukünftig soll im Geltungsbereich der 10. Änderung des Bebauungsplans C3 eine Fläche für 
Landwirtschaft und Wald mit der Zweckbestimmung „Bestattungswald“ ausgewiesen werden.   
Alle weiteren Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans C 3 bleiben bestehen. 
Der Geltungsbereich ist dem Übersichtplan zu entnehmen. 
 
Auf den untenstehenden Übersichtsplan zum Bebauungsplan C3 10. Änderung wird hingewiesen. 
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kein Maßstab 
 
Da die Bebauungsplanänderung der Nachverdichtung oder anderer Maßnahmen der Innenentwicklung 
dient, wird die Änderung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB durchgeführt. Im beschleunigten 
Verfahren kann von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und der Erstellung eines Umweltberichts 
nach § 2a BauGB sowie von einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung der Öffentlichkeit und der 
Träger öffentlicher Belange abgesehen werden. Von den genannten Verfahrenserleichterungen wird 
Gebrauch gemacht.  
 
Durch die geplante Änderung wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Auch bestehen keine Anhaltspunkte für 




